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 Veröffentlicht am 12.10.1993

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §38 Abs3;

Rechtssatz

Aus der Formulierung im Gutachten des Sachverständigen, daß die Flugdachstützen selbst von 30jährlichen

Hochwässern des Baches "erreicht" würden, geht nicht mit hinreichender Deutlichkeit hervor, ob die Anlage noch

innerhalb der Grenzen des Hochwasserabflusses liegt oder bereits an dessen Außengrenze.
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